
AMTLICHE BEKANNTMACHUNG DER GEMEINDE WILLINGEN (UPLAND) 
Bauleitplanung der Gemeinde Willingen (Upland) 

 
Änderung des Flächennutzungsplanes „Freizeitgebiet Ritzhagen“ 
Bekanntmachung der erneuten Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß §4a Abs. 
3 Baugesetzbuch (BauGB) in Verbindung mit § 3 Abs. 2 BauGB 
 
Der geänderte bzw. ergänzte Entwurf des vorbereitenden Bauleitplans, bestehend aus der 
Planzeichnung, der Begründung, dem Umweltbericht, der nachrichtlichen Übernahme der Ar-
tenschutz- und Forstbeitrag, sowie den umweltbezogenen Stellungnahmen kann gemäß §4a 
Abs. 3 BauGB i.V.m. § 3 Abs.2 BauGB in der Zeit vom 05. Februar 2024 bis einschließlich 
19. Februar 2024 auf der Internetseite der der Gemeinde Will ingen 
www.rathaus-willingen.de/rathaus-buergerservice/amtliche-bekanntmachungen/ und 
www.rathaus-willingen.de/leben-in-willingen/bauen-wohnen/bauleitplanverfahren/ ein-
gesehen und heruntergeladen werden. Während dieser Zeit kann sich jedermann über die 
al lgemeinen Ziele und Zwecke sowie die wesentlichen Auswirkungen der Planung unterrichten 
und Anregungen zu der Planung schriftlich bei der Gemeinde Willl ingen, Waldecker Str. 12, 
34508 Willingen (Upland) oder in elektronischer Form an dana.leeser@gemeinde-will ingen.de 
vorbringen. Zusätzlich können Anregungen bei der Gemeinde Will ingen nach vorheriger Ter-
minabsprache per Mail unter: dana.leeser@gemeinde-willingen.de oder unter der Rufnummer: 
+495632 - 401-121 zur Niederschrift gebracht werden.  
Die Auslegung der Planunterlagen in Papierform in der Gemeindeverwaltung der Gemeinde 
Willingen, Waldecker Str. 12, 34508 Will ingen (Upland), Bauamt, Raum 204 erfolgt lediglich 
als ein die Veröffentlichung im Internet ergänzendes Informationsangebot (§ 3 PlanSiG). In-
formation und Erörterung zur Planung erhalten Sie nach vorheriger Terminabsprache per Mail 
unter: dana.leeser@gemeinde-will ingen.de oder unter der Rufnummer: +495632 - 401-121. 
Die Einsichtnahme ist zu den allgemeinen Dienststunden (Montag bis Donnerstag von 7:30 
bis 12:30 Uhr und 13:30 bis 16:30 Uhr, Freitag von 7:30 bis 12:30 Uhr) möglich. 
 
Hinweise: 
Es wird darauf hingewiesen, dass gem. § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB nicht fristgerecht abgegebene 
Stellungnahmen bei der Beschlussfassung unberücksichtigt bleiben können. Gem. § 3 Abs. 3 
BauGB wird ergänzend darauf hingewiesen, dass eine Vereinigung im Sinne des § 4 Abs. 3 
Satz 1 Nummer 2 des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes in einem Rechtsbehelfsverfahren nach 
§ 7 Abs. 2 des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes gem. § 7 Abs. Abs. 3 Satz 1 des Umwelt-
Rechtsbehelfsgesetzes mit allen Einwendungen ausgeschlossen ist, die sie im Rahmen der 
Auslegungsfrist nicht oder nicht rechtszeit ig geltend gemacht hat, aber hätte geltend machen 
können. Den Beteil igten wird nach Prüfung der vorgebrachten Anregungen das Ergebnis der 
Entscheidung mitgeteilt. Auch Kinder und Jugendliche sind Teil  der Öffentlichkeit.  

Übersichtsplan zur Änderung des Flächennutzungsplanes mit Anstoßfunktion, genordet, ohne 
Maßstab (eigene Darstellung auf der Basis von GeoBasis-DE / BKG [2023]) 

 
 



Lageplan zur Abgrenzung des räumlichen Geltungsbereiches (rot gestrichelte Linie), genor-
dert, ohne Maßstab: 

 
 
Angabe der Arten umweltbezogener Informationen (gem. § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB): 
In der Änderung des Flächennutzungsplanes „Freizeitgebiet Ritzhagen“ erfolgte eine Umwelt-
prüfung gem. § 2 Abs. 4 BauGB. Die Ergebnisse der Umweltprüfung wurden in einem Umwelt-
bericht beschrieben und bewertet. In der Umweltprüfung wurden die prüfungsrelevanten As-
pekte, wie zum Beispiel die Umweltschutzbelange Pflanzen und Tiere, biologische Vielfalt, 
FFH- Gebiete und Vogelschutzgebiete gem. Europäischer Vogelschutzrichtlinie, Boden und 
Fläche, Altlasten, Wasser, Oberflächengewässer, Fl ießgewässer, Grundwasserschutz, Luft 
und Klima, Mensch und seine Gesundheit, Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern, 
Landschaftsbild, Kultur- und Sachgüter, sowie der sachgerechte Umgang mit Abfällen und 
Abwässern überprüft. Als Grundlage dienten die öffentlich zugänglichen Informationsdienste 
des Landes Hessen. Auf die in 2013 für den Neubau eines 6er Sessellif tes am Ritzhagen 
erstellten Artenschutz- und Forstbeiträge wird nachrichtlich hingewiesen. In 2023 wurde eine 
vegetationskundliche Bestandsaufnahme durchgeführt, deren Ergebnisse ebenfalls dem Um-
weltbericht zu entnehmen sind. Innerhalb des räumlichen Geltungsbereiches befinden sich 
nach § 30 BNatSchG gesetzlich geschützte Biotope. Die Umweltprüfung kommt zu dem Er-
gebnis, dass sich nach Abprüfen der Schutzgüter keine schwerwiegenden Auswirkungen er-
geben. Konkrete Maßnahmen, um Beeinträchtigungen einzelner Schutzgüter zu vermeiden, 
zu verringern oder auszugleichen sind in dem nachfolgenden Genehmigungsverfahren zu fas-
sen. 
Weitere Arten umweltbezogener Informationen liegen in Form folgender umweltbezogener 
Stellungnahmen aus der Beteiligung der Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange 
gem. § 4 Abs. 1 BauGB und §4 Abs. 2 BauGB zur Einsichtnahme vor:  

 Inanspruchnahme von Waldflächen, Randschäden im Bereich der vitalen Waldbe-
stände, Beeinträchtigungen der Waldfunktionen, Bedenken gegenüber einem ge-
fahrlosen Begegnungsverkehr (Hessen Forst, Untere Forstbehörde) 

 Inanspruchnahme von Waldflächen, konkurrierende Nutzungen zu den Waldei-
genschaften, Beeinträchtigungen der Waldfunktionen, Erforderlichkeit einer 
Waldumwandlung, Nullvariante (Dezernat 26, Forsten, Jagd, Regierungspräsidium 
Kassel) 

 Waldflächenverlust, Bedenken gegenüber einem gefahrlosen Begegnungsver-
kehr, Hinweis genehmigungspflichtige Nutzungsänderung von Wald zu gewerb-
lich genutzte Sport- und Spielanlagen (Fachdienst Landwirtschaft, Landkreis Wal-
deck-Frankenberg) 



 Hinweis auf Abarbeitung des Natur- und Artenschutzes in den nachfolgenden Ge-
nehmigungsverfahren, Hinweis auf Lebensräume nach § 30 BNatSchG, hier Sili-
katmagerrasen sowie Flachland- und Bergmähwiesen, Vorkommen von Säugetie-
ren, hier Haselmaus, Durchführung von vegetationskundlichen Bestandsaufnah-
men und Festlegung von Vermeidungs-, Minimierungs- und Ausgleichsmaßnah-
men (Fachdienst Umwelt und Klimaschutz, Landkreis Waldeck Frankenberg) 

 Leitungsverläufe (Netcom Kassel, Gesellschaft für Telekommunikation) 
 Vorhandensein von Kampfmitteln, Durchführung einer systematischen Überprü-

fung (Kampmittelräumdienst des Landes) 
 Darstellung der Flächen im Landschaftsrahmenplan Nordhessen 2000 als 

avifaunistischer Schwerpunktraum „Waldfläche um Willingen (Forst Stryck)“ so-
wie als Fläche für Biotopverbund und -entwicklung, Potentielle Beeinträchtigung  
von geschützten Biotopen nach § 30 BNatSchG, hier Calluna-Heide, Darstellung 
der Flächen im Landesentwicklungsplan Hessen als unzerschnittener Verkehrs-
raum < 50 km², Bestandserfassung der Vegetationsstrukturen (Dezernat 27, Na-
turschutz bei Planungen und Zulassungen, Naturschutzdaten, Regierungspräsidium 
Kassel) 

 Informationen über Altflächen, Altstandort der Branchenklasse 3, mittleres Ge-
fährdungspotential (Dezernat 31.1, Alt lasten Bodenschutz, Regierungspräsidium 
Kassel) 

 Bergwerksfelder „Distriktfeld Eisenberg“, „Elisabeth“ und „Christina“  (Dezernat 
34 Bergaufsicht, Regierungspräsidium Kassel) 

 Hinweis zu Emissionen des Bahnbetriebes, die zu Immissionen an benachbarter 
Bebauung führen (Deutsche Bahn AG, DB-Immobilien) 

 
 
Willingen, den 30.01.2024 
Der Gemeindevorstand der Gemeinde Willingen 
gez. Thomas Trachte, Bürgermeister 


